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Ergänzende Bedingungen der BEW Bergische-Energie- und Wasser-GmbH 

(Verteilnetzbetreiber) zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 
 

 
1 Netzanschlusskosten 

Die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses werden vom Anschlussnehmer nach den 

im Preisblatt „Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse“ der BEW Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH für nach Art, Dimension und Länge vergleichbare Netzanschlüsse 

veröffentlichten und entsprechend § 4 Abs. 3 NDAV bekannt gegebenen Pauschalansätzen 
erstattet. Für nicht vergleichbare Fälle,  wird ein Netzanschluss zu individuell kalkulierten 

Kosten angeboten. 

 
2 Baukostenzuschüsse (BKZ) 

Der Baukostenzuschuss richtet sich nach den Regelungen des § 11 der NDAV und stellt den 
vom Anschlussnehmer (Eigentümer) zu übernehmenden Anteil an den Kosten für die 

Erstellung, Errichtung oder Verstärkung der örtlichen Netzanlagen im Netz der allgemeinen 
Versorgung (vorgelagertes Netz) dar. Er wird getrennt von den Netzanschlusskosten 

berechnet und dem Anschlussnehmer sowohl bei Neuanschlüssen als auch bei 

Leistungserhöhungen in Rechnung gestellt. 
 

Die Höhe des Baukostenzuschusses ist aus dem jeweils aktuellen Preisblatt 
„Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse“ zu entnehmen. 

 

3 Inbetriebsetzung 
Die erstmalige Inbetriebsetzung ist unentgeltlich.  

Scheitert eine Inbetriebsetzung aus Gründen, die der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer 
zu vertreten hat, zahlt der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer je vorgesehener 

Messeinrichtung die im Preisblatt „Preisblatt für die Inbetriebsetzung, die Unterbrechung des 
Gasnetzanschlusses“ ausgewiesene Pauschale. 

Für jede weitere Inbetriebsetzung gilt die letztgenannte Kostenregelung entsprechend. 

 
4 Demontage 

Bei Beendigung des Netzanschlussvertrages (Anschlusskündigung) ist der Verteilnetzbetreiber 
berechtigt, die in seinem Eigentum stehenden Anlagenteile des Netzanschlusses zu 

demontieren. Die Kosten für die Demontage dieser Anlagenteile trägt der Verteilnetzbetreiber. 

 
5 Verlegung von Versorgungseinrichtungen 

Soweit der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer Kosten für die Verlegung von 
Einrichtungen der Gasversorgung nach §§ 10 Abs. 3, 12 Abs. 3 und 22 Abs. 2 NDAV zu tragen 

hat, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

 
6 Technische Anschlussbedingungen 

Die technischen Anforderungen des Verteilnetzbetreibers an den Netzanschluss und andere 
Anlagenteile sowie an den Betrieb der Gasanlage sind in den unter www.bergische-energie.de 

veröffentlichten „Technische Anschlussbedingungen (TAB)“ des Verteilnetzbetreibers 
festgelegt. 

 

7 Ablesung der Messeinrichtungen 
Der Messstellenbetrieb sowie die Messung der gelieferten Energie sind Aufgabe des 

Verteilnetzbetreibers soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung nach § 21b Abs. 2 EnWG 
getroffen worden ist. Ist keine solche anderweitige Vereinbarung getroffen worden, gelten die 

nachfolgenden Regelungen. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt in möglichst gleichen, 

vom Verteilnetzbetreiber zu bestimmenden Zeitabständen nach Aufforderung durch den 
Verteilnetzbetreiber durch den Anschlussnutzer selbst. Der Verteilnetzbetreiber wird dem 

Anschlussnutzer zum Zwecke der Ablesung der Messeinrichtungen eine Ablesekarte 
übersenden.  
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Der Anschlussnutzer hat den Zählerstand innerhalb von 4 Wochen dem Verteilnetzbetreiber 

mitzuteilen. Der Verteilnetzbetreiber behält sich das Recht zur eigenen Ablesung der 

Messeinrichtungen vor.  
Teilt der Kunde den Ablesestand nicht innerhalb von 4 Wochen mit, so ist die BEW Bergische 

Energie- und Wasser-GmbH berechtigt, den Verbrauch des Kunden auf der Grundlage der 
letzten Ablesung bzw. bei Nichtvorlage von Ablesewerten (z. B. Neukunde) auf Basis eines 

durchschnittlichen Verbrauches von vergleichbaren Kunden unter angemessener 

Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen. 
 

8  Zahlungsverzug; Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
 

8.1  Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Verteilnetzbetreiber kostenfrei zu entrichten   
(§ 270 BGB). 

 

8.2  Bei Zahlungsverzug (Mahnung und Nachinkassogang), Unterbrechung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung gemäß § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 NDAV sowie Wiederherstellung des 

Anschlusses und der Anschlussnutzung wird dem Anschlussnutzer folgende Pauschalen in 
Rechnung gestellt: 

  Mahnung         1,90€ 

  Inkassobesuch         27,20€ 
  Unterbrechung der Versorgung       32,20€ 

  Wiederherstellung der Versorgung während der üblichen Arbeitszeit  38,32€ 
 

Inkassobesuch: Es handelt sich hierbei um den Besuch eines Mitarbeiters der BEW Bergische 
Energie- und Wasser-GmbH beim Kunden vor Ort, nachdem Mahnungen erfolglos blieben und 

der weder die Unterbrechung noch die Wiederherstellung der Versorgung zur Folge hat. 

 
8.3  Der Anschlussnutzer hat dem Verteilnetzbetreiber anfallende Bankkosten für Rücklastschriften 

zu erstatten. 
 

8.4  Der Verteilnetzbetreiber ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung berechtigt, sofern eine 

Entnahmestelle keinem Bilanzkreis zugeordnet werden kann. Hinsichtlich der Kosten gilt Ziffer 
8.2 entsprechend. 

 
9 Verjährung der Mängelansprüche 

 

9.1  Ist der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB (d.h., ein Unternehmer, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen), so 

verjähren Mängelansprüche bei Herstellung und Lieferung von Sachen in einem Jahr. 
 

9.2  Ist der Kunde keine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, so verjähren Mängelansprüche bei 
Herstellung und Lieferung neuer Sachen in zwei Jahren und bei Lieferung gebrauchter Sachen 

in einem Jahr.  

9.3 Abweichend von Abs. 1 und 2 verjähren Mängelansprüche bei Bauleistungen im Sinne der §§ 
438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB in fünf Jahren, sofern es sich um neue Bauwerke 

oder Materialien handelt. 
  

9.4 Bei Haftung wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit, bei der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit sowie in Fällen, wenn und soweit wir eine Beschaffenheitsgarantie 
oder Zusicherung abgegeben haben oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben, finden 

die gesetzlichen Verjährungsfristen Anwendung. 
 

10 Haftungsbegrenzung/-ausschluss 
Die folgenden Regelungen gelten nur für Schäden, die nicht aus der Unterbrechung oder 

Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung im Sinne des § 18 Niederdruckanschluss-

verordnung (NDAV) resultieren: 
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10.1  Wir haften 

>> vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 10.5 

>> gleich aus welchem Rechtsgrund nur, wenn ein Schaden: 
 

(a) durch eine schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen 
des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden ist (vertragswesentliche Pflichten 

sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf), oder  

 
(b) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist. 

 
10.2  Haften wir gemäß Abs. 10.1(a) für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne 

dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

10.3  Die Haftungsbeschränkung gemäß Abs. 10.2 gilt gegenüber Personen im Sinne des § 310 Abs. 
1 BGB in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit von unseren 

Angestellten, Arbeitnehmern und Mitarbeitern, welche nicht zu unseren gesetzlichen 
Vertretern oder leitenden Angestellten gehören, unseren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

oder deren Angestellten, Arbeitnehmern und Mitarbeitern verursacht werden. 

 
10.4  Soweit die Schadensersatzhaftung gemäß Abs. 10.1 und 10.2 uns gegenüber ausgeschlossen 

oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und gesetzlichen Vertreter sowie Erfüllungs- 

und Verrichtungsgehilfen und deren Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern und 
gesetzlichen Vertretern. 

 

10.5  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –begrenzungen gelten nicht für Schäden an 
Leben, Körper oder Gesundheit. Sie gelten ebenfalls nicht, soweit wir eine 

Beschaffenheitsgarantie oder Zusicherung abgegeben oder einen Mangel arglistig 
verschwiegen haben. 

 

11 Produkthaftungs- und Haftpflichtgesetz 
 

11.1  Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 

11.2  Die Ersatzpflicht für Sachschäden nach dem Haftpflichtgesetz wird ausgeschlossen, soweit es 

sich um juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder Kaufleute im Rahmen eines zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehörenden Vertrages 

handelt. Die Haftung nach dem Haftpflichtgesetz für Personenschäden bleibt unberührt. 
 

12 Umsatzsteuer 
Zu den in diesen Ergänzenden Bedingungen genannten Entgelten wird die Umsatzsteuer in 

der im Liefer-/Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten Höhe zusätzlich berechnet. Zu 

den Entgelten zählen nicht die Kosten aus Zahlungsverzug, Mahnung, Inkassobesuch gemäß 
Ziffer 8.2 sowie Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß Ziffer 8.2 

und Ziffer 8.4. Diese unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
 

13 Datenschutz/Widerspruchsrecht 

Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden 
(insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers im Zusammenhang mit 

dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Netzanschluss-
/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 
Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner 

Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem 

Netzbetreiber widersprechen; telefonische Werbung durch den Netzbetreiber erfolgt zudem 
nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers. 
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14 Schlichtungsstelle 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen der BEW Bergische Energie- und Wasser-

GmbH (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, oder die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 

Wochen ab Zugang bei der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH zu beantworten.  

Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH 
Verbraucherservice; Sonnenweg 30; 51688 Wipperfürth, Telefon: 02267/6860, Telefax: 

02267/686599 oder per E-Mail an verbraucherservice(at)bergische-energie.de. 
 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn die BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH 

der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der 

Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Die BEW Bergische Energie- 
und Wasser-GmbH ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. 

Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 

oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  

 
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., 

Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 

der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, 

Telefon: 030/22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 
22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 
15 Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung ab 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH 
Sonnenweg 30 
51688 Wipperfürth 
Telefon: 02267/686-0 
Telefax: 02267/686-599 
E-Mail: info@bergische-energie.de 
www.bergische-energie.de 


